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RS OGH 1976/11/18 13Os31/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1976

Norm

StGB §19 Abs2

Rechtssatz

Finanzielle Verp2ichtungen, die - nach den Umständen gerechtfertigt - bloß deshalb eingegangen wurden, um die

wirtschaftliche Existenz des Rechtsbrechers zu sichern, sind zu berücksichtigen (Hier: Zahlungen an den

Masseverwalter).
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